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Bebauungsplanänderung I/Straßburger Acker -
enweide - Horemer, Teil I " 

Der Ber ch zwischen ~Philosophen'Neg und der dlichen Engel-

friedshalde liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

planes nstraßburger Xcker-Ocbsenweide-Horemerll , der im J31l.r 1963 

vom Gemeinderat aufgest lt und s Satzung beschlossen und am 

29.4.1964 vom Regierungspräsidium genehmigt wurde. 

Auf der Rechtsgrundl dieses Bebauungsplanes i in den darauf-

folgenden Jahren ein Umlegungsverfahren durchgeführt worden, 

dessen Umlegungsplan am 12.1.1968 rechtskräftig wurde. 

e im Umlegungsplan festgelegte Grundstückszuteilung erforder 

Überarbeitung s Bebauungsplanes d.h. eine Bebauungsplan-

Änderung, die verfahrensmäßig in mehrere Teile aufgegliedert 

wurde. 
, 

Für den T 1 I und 11 sind die Verf en ber abgeschlossen. 

Die Bebauungsplanänderung tlStrai3hurger Xcker - Ochsenweide -

Horemer, Teil 1IIH weist enUber dem bi rechtskräftigen 

Bebauungsplan folgende ii.nderungen aus: 

10 Die J3austreifen sind in ihrer Lage auf die neuen Grundstücks-

grenzen der egung ab stimmt sowie im Hinblick auf eine 

grössere Freizügigkeit die GebäudesteIlung mit einer Ti 

von 14 mausgewiesen. 

TI ab wird die GebäudetieIe Häuser mit Dachkörper durch 

.A.nbauvorschrift auf 12,50 m beschränkt. 

2. auf dem städte Flurstück an der Einmündung der Engel-

friedshalde die Öhlerauffahrt ausgewiesene Baustreifen 

wurde zur Arrondierung der öffentlichen Grünflächen und .anlage 

äiner zusützlichen Fusswegverbindung aufgehoben. Durch Plan-

eintrag 

Ge,ragen 
die Anlage von Stellpllltzen bzw. Erstellung von 

dieser öffentlichen Grünfläche vorbehalten. 
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eh der Summe der Grenzabstände wurden d 8,00 m 
Regel beib ten mit Ausnahme einiger verhältnismäßig 

s er Grunds , bei denen e Baustreifen beiden 

S ten des Bauwi auf 3,00 m heranreicht. Auf dem Flurstück 

t der Baustr en auf' Grund nachbar-J! 7994 und 7995/3 
II '! lichen BaulastX'. b an die Grundstücksgrenze herangeführt. 

Im Bebauungsplan ist festgesetzt durch Zeichnung, Farbe, Schrift 

und Text: 

1, Bauland und für das Bauland 

a) Die Art und das liflas s der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr .. 1 a 

BBauG.) • 

b) Die Bauweise, die überbaubaren und die nicht tiberbaubaren 

Grundstücksflächen, sowie e Stellung der baulichen An-

lagen (§ 9 (1) Nr. 1 b .. ) . 

2 0 Die Verkehr ächen (§ 9 (1) Nr. 2 BBauG.). 

3. Die Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsflächen sowie den An-

schluß der Grundstücke an die Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 4~ 

BBauG .. ) .. 

4. Die Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 8 .). 

5. Die Fläcben di e LandvJirtschaft (§ 9 (1) Nr. 10 BBauG.) .. 

6. Die Fläcben Gemeinschaftss l~plätze und Gemeinschaft 

(§ 9 (1) Nr. 12 BBauG.). 

7. Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiohes (§ 9 (5) BBauG.). 

8. ürtliche Bauvorschriften (§ 111 LEO). 

:6s wird nooh darauf hingeviiesen, daß für die Grundstücke an der 

Engelfriedshalde und arn Philosophenweg ZVJischen OrtsvJeg 357 unu. 

dem südlioh g egenen geplanten Fussweg, die gegenüber den übrigen 

Grundstüoken Bebauungsplanbereich relativ klein sind, die b 

baren Fl~chen (Baustreifen) mit Rücksicht auf eine ge~isse Be-

viegungsfreihei t bei ~rriohtl,ll1g der baulichGn Anlagen -..,'Jei t grösser 
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ausgevJiesen sind, als die Grundstücke nach der festgesetzten 

Grundflächenzahl (GRZ) überbaut vierden dürfen. 

Durch die erfolgte Umlegung sind ca. 60 baureife Grundstücke 

geschaffen worden. 


